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 Veröffentlicht am 14.01.1956

Norm

AußStrG §9 Q

3.RStG §14

StV Art22 Z11

Rechtssatz

Das Deutsche Reich ist zur Antragstellung in einem Außerstreit- oder Rückstellungsverfahren nicht mehr legitimiert,

wenn das Verfahren erster Instanz erst nach dem Inkrafttreten des Art 22 Z 11 des Staatsvertrages geschlossen wurde.
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